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EINLADUNG  

zur ordentlichen Hauptversammlung  
der SYGNIS Pharma AG 

mit Sitz in Heidelberg 
Wertpapier-Kenn-Nr.: A1RFM0  

ISIN: DE000A1RFM03 
 
 

Wir laden hiermit alle unsere Aktionäre zu der  
am Mittwoch, dem 28. August 2013 um 10.00 Uhr 

in der Rudolf-Wild-Halle, Schulstraße 6, 69214 Eppelheim, 
stattfindenden  

 
ordentlichen Hauptversammlung  

 
der Gesellschaft ein. 

 
 
 

Tagesordnung 
 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten 

Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2012, sowie des erläu-
ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. (4), 315 Abs. (4) 
des Handelsgesetzbuchs 

 
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Be-
schlussfassung erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt und 
damit festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt hat. 

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2012 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2012 im Wege der Einzelentlastung wie folgt Beschluss zu fas-
sen: 

 
a) Frau Dr. Cristina Garmendia Mendizábal wird für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zum 

Aufsichtsrat ab der Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 Entlas-
tung erteilt. 

b) Herrn Prof. Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach wird Entlastung erteilt. 
c) Herrn Gonzalo Rodríguez-Fraile Díaz wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum 

Aufsichtsrat ab der Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 Entlas-
tung erteilt. 

d) Herrn Pedro-Agustín del Castillo Machado wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat ab der Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 
Entlastung erteilt. 
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e) Herrn Dr. Joseph M. Fernández wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Auf-
sichtsrat ab der Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 Entlastung 
erteilt. 

f) Herrn Dr. Wolf-Dieter Starp wird Entlastung erteilt. 
g) Herrn Prof. Dr. Christof Hettich wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Aufsichts-

rat bis einschließlich zur Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 
Entlastung erteilt.  

h) Herrn Prof. Dr. Werner Hacke wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Aufsichts-
rat bis einschließlich zur Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 
Entlastung erteilt.  

i) Herrn Prof. Dr. Wolfgang Hartwig wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Auf-
sichtsrat bis einschließlich zur Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 
2012 Entlastung erteilt.  

j) Frau Prof. Dr. Andrea Pfeifer wird für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat 
bis einschließlich zur Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 Ent-
lastung erteilt.  

 
  
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2012  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2012 wie folgt Beschluss zu fassen: 

 
a) Frau Pilar de la Huerta Martínez wird für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Vorstand 

nach der Beendigung der Hauptversammlung am 17. Oktober 2012 Entlastung erteilt. 
b) Herrn Dr. Frank Rathgeb wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Vorstand bis 

einschließlich 31. Oktober 2012 Entlastung erteilt.  
c) Herrn Peter Willinger wird Entlastung erteilt. 

 
 

4. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
 

Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Wolf-Dieter Starp hat sein Amt als Aufsichtsrat mit Wirkung 
zum 31. Juli 2013 und das Aufsichtsratsmitglied Gonzalo Rodríguez-Fraile Díaz hat sein 
Amt als Aufsichtsrat mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Haupt-
versammlung am 28. August 2013 niedergelegt. Demgemäß müssen zwei Mitglieder des 
Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung neu gewählt werden. Ferner sollen zwei Er-
satzmitglieder für die beiden neu zu wählenden Mitglieder gewählt werden. 

 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. (1), 101 Abs. (1) Akti-
engesetz („AktG“) in Verbindung mit § 8 Abs. (1) der Satzung aus sechs Mitgliedern zu-
sammen, welche von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist 
bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden.  

 
Entsprechend Ziffer 5.4.3 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex sollen die 
Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchgeführt werden.   

 
(a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen mit Wirkung auf den Zeitpunkt 

der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2013 für den 
Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:  
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(i) Herrn Werner-Friedrich Knuth Schäfer, 
 
Mitglied des Board of Directors der Genetrix, S.L., Madrid (Spanien) 
 
wohnhaft in Barcelona (Spanien).  
 
Angaben gemäß § 125 Abs. (1) S. 5 AktG:  
 
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 
 
Mitglied des Board of Directors der Genetrix, S.L., Madrid (Spanien) 
 
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex: 
 
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen 
der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: 
 
Mitglied des Board of Directors der Genetrix, S.L., Madrid (Spanien), die indirekt 
mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft hält 
 
Vater des als Ersatzmitglied unter Buchstabe (b) vorgeschlagenen Herrn Pedro-
Germán Knuth Schultheis 
 

(ii) Herrn Dr. Franz Wilhelm Hopp 
 
Partner der la Place Investment GmbH, München 
Partner der Mackewicz & Partner Investment Advisers, München 
 
wohnhaft in Düsseldorf. 
 
Angaben gemäß § 125 Abs. (1) S. 5 AktG:  
 
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 
 
Deutsche Bank, New York – Mitglied des Non-Executive Board of Directors des 
Germany Fund, des New Germany Fund und des Central European, Russia and 
Turkey Fund 

 
KarstadtQuelle Pension Trust, Düsseldorf – Mitgliedervertreter 

 
SchneiderGolling Bosserhoff VermögensInvest AG, Balzers (Liechtenstein) – 
Mitglied des Verwaltungsrats 
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Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex: 
 
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen 
der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: 
 
keine 

 
(b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen mit Wirkung auf den Zeitpunkt 

der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2013 für den 
Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, zu Ersatzmitgliedern für beide in 
der Hauptversammlung am 28. August 2013 gewählten Aufsichtsratsmitglieder zu 
wählen: 

 
(i) Herrn Pedro-Germán Knuth Schultheis, 
 

Chairman des Board of Directors der Point Medical Solutions SL, Sant Cugat del 
Vallès (Spanien) 
Mitglied des Board of Directors der  Wavip Group, S.L., Sant Cugat del Vallès 
(Spanien)  
Mitglied des Board of Directors der Palex Medical SAU, Sant Cugat del Vallès 
(Spanien)  
Mitglied des Board of Directors der Zento Medical SLU, Sant Cugat del Vallès 
(Spanien)  
 
wohnhaft in Sant Cugat del Vallès (Spanien).  
 
Angaben gemäß § 125 Abs. (1) S. 5 AktG:  
 
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 
 
Chairman des Board of Directors der Point Medical Solutions SL, Sant Cugat del 
Vallès (Spanien) 
Mitglied des Board of Directors der  Wavip Group, S.L., Sant Cugat del Vallès 
(Spanien)  
Mitglied des Board of Directors der Palex Medical SAU, Sant Cugat del Vallès 
(Spanien)  
Mitglied des Board of Directors der Zento Medical SLU, , Sant Cugat del Vallès 
(Spanien)  
 
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex: 
 
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen 
der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: 
 
Sohn des unter Buchstabe (a) als Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagenen Herrn 
Werner-Friedrich Knuth Schäfer, welcher Mitglied des Board of Directors der Ge-
netrix, S.L., Madrid (Spanien), ist, die indirekt mehr als 10 % der stimmberechtig-
ten Aktien der Gesellschaft hält 
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(ii) Herrn Domingo Santana González, 
 

CFO, Casticapital S.L., Las Palmas de Gran Canaria (Spanien)  
 
wohnhaft in Las Palmas de Gran Canaria (Spanien). 
 
Angaben gemäß § 125 Abs. (1) S. 5 AktG:  
 
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 
 
Chairman des Board of Directors der Hotels Bisnet S.A., Barcelona (Spanien) 
Mitglied des Board of Directors der Eolia de Renovables ECR, S.A., Madrid 
(Spanien) 
Mitglied des Board of Directors der Room Mate, S.L., Madrid (Spanien) 
 
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 ff. des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex: 
 
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen 
der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: 
 
CFO der Casticapital, S.L., Las Palmas de Gran Canaria, einer vom Aufsichts-
ratsmitglied Herrn Pedro-Agustín del Castillo Machado kontrollierten Beteili-
gungsgesellschaft 

 
Die Wahl erfolgt mit der Maßgabe, dass die Ersatzmitglieder in der vorgenannten 
Reihenfolge Mitglied des Aufsichtsrats werden, wenn eines der beiden in der Haupt-
versammlung am 28. August 2013 gewählten Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf sei-
ner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Scheiden beide in der Hauptver-
sammlung am 28. August 2013 gewählten Aufsichtsratsmitglieder zum selben Zeit-
punkt aus, so rückt das erstgenannte Ersatzmitglied für das in der Hauptversamm-
lung am 28. August 2013 zuerst gewählte Aufsichtsratsmitglied nach. Die Ersatzmit-
glieder erlangen ihre Stellung als Ersatzmitglied zurück, wenn die Hauptversammlung 
für ein vorzeitig ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied, das durch ein Ersatzmitglied 
ersetzt worden ist, eine Neuwahl vornimmt. 

 
 
5. Beschlussfassung über die Änderung der Firma sowie die entsprechende Ände-

rung der Satzung 
 

Gemäß § 1 Abs. 1 der Satzung führt die Gesellschaft die Firma SYGNIS Pharma AG. In 
Anbetracht der erfolgten Neuausrichtung auf das Gebiet der molekularen Diagnostik und 
der Einstellung der Wirkstoffentwicklung soll der Zusatz „Pharma“ gestrichen werden.  
 
§ 1 Abs. 1 der Satzung der SYGNIS Pharma AG lautet derzeit wie folgt:  
 
„Die Gesellschaft führt die Firma SYGNIS Pharma AG.“ 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  
 

 § 1 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:  
 

 „Die Gesellschaft führt die Firma SYGNIS AG.“  
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6. Beschlussfassung über Aufhebung des verbliebenen bisherigen genehmigten Kapi-

tals gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung und die Schaffung eines neuen genehmigten Ka-
pitals in Höhe von Euro 4.682.129; Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sowie entspre-
chende Satzungsänderung 

 
In Anbetracht der Befristung des derzeitig vorhandenen genehmigten Kapitals schlagen 
Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
a) Mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Eintragung der nachfolgend unter Buchstabe b) 

beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister und unter gleichzeitiger 
Aufhebung des derzeit bestehenden und noch nicht ausgenutzten genehmigten Kapi-
tals (§ 4 Abs. 4 der Satzung) einschließlich der hierfür erteilten Ermächtigung wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis einschließlich 27. August 2018 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber 
lautender Stammaktien als Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig 
oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu Euro 4.682.129 zu erhöhen 
(genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise ein-
geräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 
53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen tätigen Unternehmen oder einem sonstigen gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 
AktG zugelassenen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand darf 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre aus-
schließen 

 
− soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erforderlich ist, 
− zur Gewährung von Aktien gegen Einbringung von Sacheinlagen, insbesondere im 

Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen, im Rahmen des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder im 
Rahmen des Erwerbs von Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten 
oder Lizenzrechten oder einer einem Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirt-
schaftsgütern, 

− soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Optionsscheinen, 
die von der Gesellschaft oder nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben 
wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in demjenigen Umfang zu 
gewähren, in dem den Inhabern nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Options-
rechte oder Erfüllung einer Wandlungspflicht neue Aktien zustünden, oder 

− wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Be-
trag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und der Aus-
übung dieser Ermächtigung eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Ak-
tien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne von §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den vorstehenden antei-
ligen Betrag des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsaus-
schluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. 
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Ein-
zelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital, des Inhalts 
der Aktienrechte und der jeweiligen Aktienausgabe festzulegen. 

 
b) Satzungsänderung: 

  
§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital 
der Gesellschaft bis einschließlich 27. August 2018 durch Ausgabe neuer auf den In-
haber lautender Stammaktien als Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu Euro 4.628.129 zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der 
Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder ei-
nem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder einem sonstigen gemäß § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG zugelassenen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 
Vorstand darf mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre ausschließen 

 
− soweit dies zur Vermeidung von Spitzenbeträgen erforderlich ist, 
− zur Gewährung von Aktien gegen Einbringung von Sacheinlagen, insbesondere im 

Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen, im Rahmen des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder im 
Rahmen des Erwerbs von Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten 
oder Lizenzrechten oder einer einem Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirt-
schaftsgütern, 

− soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Optionsscheinen, 
die von der Gesellschaft oder nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben 
wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in demjenigen Umfang zu 
gewähren, in dem den Inhabern nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Options-
rechte oder Erfüllung einer Wandlungspflicht neue Aktien zustünden, oder 

− wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Be-
trag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und der Aus-
übung dieser Ermächtigung eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Ak-
tien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne von §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den vorstehenden antei-
ligen Betrag des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsaus-
schluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzel-
heiten der jeweiligen Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital, des Inhalts der 
Aktienrechte und der jeweiligen Aktienausgabe festzulegen.“ 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 28. August 2013 über die Gründe, im Rahmen des genehmigten 
Kapitals das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen 

 
Der Vorstand erstattet gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts den nachfolgend wiedergege-
benen Bericht, der als Bestandteil dieser Einladung vom Tag der Bekanntmachung 
der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
und in der Hauptversammlung ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär unverzüg-
lich kostenlos übersandt wird: 
 
Die beantragte Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe 
neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen, soll den Vorstand in die Lage versetzen, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates kurzfristig auf auftretende Finanzierungserforder-
nisse im Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen Entscheidungen rea-
gieren zu können. Mit der beantragten Ermächtigung unter gleichzeitiger Aufhebung 
des noch bestehenden genehmigten Kapitals soll die Möglichkeit zur Erhöhung des 
Grundkapitals in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung maximal möglichen Höhe 
und zulässigen Zeitraum geschaffen werden. 
 
Den Aktionären sind die aus der Ausnutzung des genehmigten Kapitals entstehenden 
neuen Aktien grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht kann den Akti-
onären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kre-
ditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 
des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder einem sonstigen ge-
mäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG zugelassenen Unternehmen mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (§§ 203 Abs. 1, 186 
Abs. 5 AktG). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise für bestimmte Fälle auszuschlie-
ßen sowie die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung und die Bedin-
gungen der Aktienausgabe festzusetzen. 

 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur Vermei-
dung von Spitzenbeträgen ausschließen zu können, dient dazu, im Hinblick auf den 
Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis herstellen 
zu können. Spitzenbeträge können infolge des Bezugsrechtsverhältnisses entstehen 
und nicht mehr gleichmäßig an alle Aktionäre verteilt werden. Vor Eintragung der Ka-
pitalerhöhung kann einem Aktionär eine Aktienzahl zustehen, die ein glattes Bezugs-
verhältnis bei der Durchführung der Barkapitalerhöhung nicht erlaubt. Die zur Erzie-
lung glatter Bezugsverhältnisse vom Bezugsrecht auszunehmenden Teilbeträge sind 
nur von untergeordneter Größenordnung und werden durch Verkauf über die Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Sofern glatte Be-
zugsverhältnisse problemlos möglich sind, wird ein Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre für Spitzenbeträge nicht erfolgen.  
 
Die weiter vorgeschlagene Möglichkeit, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ausschließen zu können, soll 
dem Zweck dienen, im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen, im 
Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbe-
teiligungen oder im Rahmen des Erwerbs von Patenten oder anderen gewerblichen 
Schutzrechten oder Lizenzrechten oder einer einem Betrieb bildenden Gesamtheit 
von Wirtschaftsgütern Aktien der SYGNIS Pharma AG als Gegenleistung gewähren 
zu können. Die SYGNIS Pharma AG steht im europäischen und globalen Wettbe-
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werb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, auf den internationalen Märkten im Inte-
resse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit, Unternehmen, Unternehmensteile oder Unternehmensbeteiligungen oder 
Patente oder andere gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte oder einen Betrieb 
bildende Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern zur Verbesserung der Wettbewerbspo-
sition erwerben zu können. Die im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft opti-
male Umsetzung dieser Option kann im Einzelfall darin bestehen, den Erwerb voll-
ständig oder teilweise über die Gewährung von Aktien der SYGNIS Pharma AG 
durchzuführen. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll 
der SYGNIS Pharma AG die notwendige Flexibilität geben, sich bietende Gelegen-
heiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbetei-
ligungen usw. schnell und flexibel ausnützen zu können.  
 
Da eine Kapitalerhöhung für solche Erwerbe vielfach kurzfristig erfolgen muss, ist in-
soweit die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses erforderlich. Hierdurch wird zudem die Liquidität der SYGNIS 
Pharma AG geschont. Es kommt hierbei zwar zu einer Verringerung der relativen Be-
teiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils (Verwässerung) der vorhande-
nen Aktionäre der SYGNIS Pharma AG. Bei der Gewährung eines Bezugsrechtes 
wäre der mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder Unter-
nehmensbeteiligungen, Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder Li-
zenzrechten oder einer einen Betrieb bildenden Gesamtheit von Wirtschaftsgütern 
gegen Gewährung von Aktien verbundene Vorteil für die SYGNIS Pharma AG und 
deren vorhandene Aktionäre jedoch nicht erreichbar.  
 
Wenn sich Möglichkeiten zu einem solchen Erwerb konkretisieren, wird der Vorstand 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugs-
rechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird dies nur tun, wenn der Erwerb ge-
gen Ausgabe von SYGNIS Pharma-Aktien im wohlverstandenen Interesse der Ge-
sellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird auch der Auf-
sichtsrat seine nach dem Gesetz erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des ge-
nehmigten Kapitals erteilen.  
 
Sofern den Aktionären neue Stückaktien zum Bezug angeboten werden, so ist den 
Inhabern von durch die Gesellschaft oder nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Wandeldarlehen 
oder Optionsscheinen regelmäßig entweder ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem-
jenigen Umfang zu gewähren, in dem den Inhabern nach Ausübung ihrer Wandlungs- 
oder Optionsrechte oder Erfüllung einer Wandlungspflicht neue Aktien zustünden, 
oder der Options- bzw. Wandlungspreis ist entsprechend den jeweiligen Bedingun-
gen der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Op-
tionsscheine zu ermäßigen. Hierdurch kann den jeweiligen Inhabern ein Verwässe-
rungsschutz gewährt werden. Der Vorstand der Gesellschaft möchte sich durch den 
erbetenen Beschluss die Möglichkeit offenhalten, bei der Ausnutzung des genehmig-
ten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Möglichkei-
ten zu wählen. 
 
Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates auszuschließen, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen An-
forderungen für den Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt 
sind. Der auf die Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals wird 10 % des im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens und der Ausübung dieser Ermächtigung eingetragenen Grundkapitals 
nicht übersteigen. Auf die 10%-Grenze sind Aktien anzurechnen, die während der 
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Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsaus-
schluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. Ein etwaiger Ab-
schlag vom aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber 
nicht über dem maximal rechtlich zulässigen Umfang (derzeit 5 % des Börsenpreises) 
liegen.  
 
Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage 
versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die 
marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine 
größtmögliche Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität zu erreichen. Eine der-
artige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit und den 
Erfahrungen aus der Vergangenheit zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als eine 
vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Es kommt hierbei zu einer Verringerung 
der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils (Verwässerung) 
der vorhandenen Aktionäre der SYGNIS Pharma AG. Aktionäre, die eine solche Ver-
wässerung ihres Stimmrechtsanteils und ihrer Beteiligungsquote vermeiden möchten, 
können durch die Börse eine entsprechende Anzahl an Aktien hinzuerwerben. 

 
Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von den erteilten Ermächtigun-
gen Gebrauch machen soll, wenn sich die Möglichkeiten konkretisieren, unter denen 
das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann. Er wird das Bezugsrecht nur dann 
ausschließen, wenn sich die Maßnahmen im Rahmen der Vorgaben halten, die der 
Hauptversammlung in diesem Bericht abstrakt umschrieben worden sind und wenn 
die Maßnahmen im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen. Nur dann 
wird auch der Aufsichtsrat gegebenenfalls seine Zustimmung erteilen. 
 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals berichten. 

 
 

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 
 

Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines Prüfungs-
ausschusses - vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 
2013 die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Heuss-Anlage 
2, 68165 Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer zu bestellen.  
   

 
8. Beschlussfassung über die Informationsübermittlung an Aktionäre sowie die ent-

sprechende Änderung der Satzung 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung der SYGNIS Pharma AG in der Fassung vom 
14. Dezember 2012 ist die Gesellschaft berechtigt, Aktionären mit deren Zustimmung In-
formationen im Wege der Datenfernübertragung, insbesondere per elektronischer Medien 
zu übermitteln. Zur Erleichterung der Abläufe und der Ermöglichung einer kostengünstige-
ren Vorbereitung künftiger Hauptversammlungen sollen die Informationen an Aktionäre 
auf elektronischem Wege erfolgen.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
§ 3 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung vom 14. Dezember 2012 wird wie 
folgt neu gefasst: 
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„Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären Informationen im Wege der Datenfernüber-
tragung, insbesondere per elektronischer Medien zu übermitteln.“ 

 
 
 

- Ende der Tagesordnung - 
 
 

__________________________ 
 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptver-
sammlung € 9.364.258,00. Es ist eingeteilt in 9.364.258 Stückaktien der Gesellschaft. Im Zeit-
punkt der Einberufung dieser Hauptversammlung sind alle Stückaktien teilnahme- und stimm-
berechtigt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung; die Gesamtzahl 
der Stimmen beträgt somit 9.364.258. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 
dieser Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Unterschiedliche Aktiengattungen bestehen 
nicht. 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter der nachfolgend genannten 
Adresse  
 

SYGNIS Pharma AG  
c/o PR IM TURM HV-Service AG 

Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim  
Tel.: +49 (0) 621 - 70 80 71 

Fax.: +49 (0) 621 - 71 77 213 
eintrittskarte@pr-im-turm.de 

 
unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes (in einer der genannten Übermittlungsformen) anmelden. 
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes ist ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesit-
zes durch das depotführende Institut ausreichend. Dieser Nachweis kann in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft 
mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens am Mittwoch, 21. August 
2013, 24.00 Uhr MESZ, zugehen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung, das heißt auf Mittwoch, 7. August 2013, 0.00 Uhr MESZ, zu bezie-
hen („Nachweisstichtag“).  
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung 
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den oben genannten Nachweis des Anteilsbesitzes 
zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme sowie der Umfang des 
Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstich-
tag. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen 
auf die Berechtigung zur Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts. Aktionäre, die ihre 
Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können mit diesen Aktien nicht im 
eigenen Namen an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß 
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem 
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Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräu-
ßerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberech-
nung.  
 
Aktionäre werden gebeten, zur Übermittlung der Anmeldung und des oben genannten Nach-
weises des Aktienbesitzes die ihnen über ihr depotführendes Kredit- und Finanzinstitut zuge-
sandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung frühzeitig auszufüllen und an ihr depotführen-
des Institut zurückzusenden, um die rechtzeitige Übermittlung des Nachweises des Anteilsbe-
sitzes durch dieses zu gewährleisten. Nach fristgemäßer Anmeldung einschließlich des Ein-
gangs des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären oder 
den von ihnen ordnungsgemäß Bevollmächtigten Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
übersandt. 
 
Auf die nach §§ 21 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bestehende Mitteilungspflicht 
und die in § 28 WpHG vorgesehene Rechtsfolge des grundsätzlichen Ruhens aller Rechte 
aus den Aktien bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen.  
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmäch-
tigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, 
ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur 
Ausübung des Stimmrechts wie vorstehend ausgeführt erforderlich. Bevollmächtigt der Aktio-
när mehr als eine Person, so wird die Gesellschaft lediglich die ihr zuerst zugegangene Voll-
macht berücksichtigen und nachfolgende Vollmachten zurückweisen. 
 
Für Vollmachten, die nicht an Kreditinstitute, diesen gemäß § 135 Abs. (10) AktG in Verbin-
dung mit § 125 Abs. (5) AktG gleichgestellten Instituten und Unternehmen sowie an Aktio-
närsvereinigungen oder anderen gemäß § 135 Abs. (8) AktG gleichgestellten Personen erteilt 
werden, gilt: Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Eintrittskarten zur 
Hauptversammlung werden ein entsprechendes Formular gemäß § 30a Abs. (1) Nr. 5 WpHG 
enthalten, welches für die Vollmachtserteilung verwendet werden kann. Ein entsprechendes 
Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft (www.sygnis.de) unter der Rubrik 
„Investor Relations“ und dem Stichwort „Hauptversammlung“ unter „HV 2013“ zum Download 
zur Verfügung. Die Gesellschaft übermittelt solche Formulare auf Anfrage auch kostenfrei.  
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Aktionär 
oder den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis 
der Bestellung eines Bevollmächtigten auch an folgende Adresse übermittelt werden (die 
Verwendung einer der genannten Übermittlungsformen genügt): 
 

SYGNIS Pharma AG 
c/o PR IM TURM HV-Service AG 

Römerstraße 72-74 
D-68259 Mannheim 

Fax: +49 (0) 621/ 71 77 213 
 

elektronisch www.hv-vollmachten.de 
   
Für die Nutzung der passwortgeschützten Vollmachts-Plattform www.hv-vollmachten.de ist ein 
Online-Passwort erforderlich, das auf der Eintrittskarte abgedruckt ist, die den Aktionären 
übersandt wird. Eine Vollmachterteilung und die Übermittlung des Widerrufs einer erteilten 
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Vollmacht sowie deren Änderung können unter Nutzung der passwortgeschützten Vollmachts-
Plattform erfolgen. Weitere Informationen zur Nutzung der passwortgeschützten Vollmachts-
Plattform finden sich unter der vorgenannten Internetadresse. 
 
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, diesen gemäß § 135 Abs. (10) AktG in Verbin-
dung mit § 125 Abs. (5) AktG gleichgestellten Instituten und Unternehmen sowie von Aktio-
närsvereinigungen oder anderen gemäß § 135 Abs. (8) AktG gleichgestellten Personen sowie 
für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung oder des Widerrufs gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere, mit diesen gleichgestellte Person oder Institution 
bevollmächtigen wollen, werden gebeten, sich mit diesen über die Form der Vollmacht abzu-
stimmen.  
 
Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären an, sich nach Maßgabe erteilter Weisungen 
durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertre-
ten zu lassen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
eine Vollmacht erteilen wollen, müssen sich ebenfalls wie vorstehend ausgeführt ordnungs-
gemäß zur ordentlichen Hauptversammlung anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. 
Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist nur zur Stimmrechtsausübung 
befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung vorliegt (weisungsgebundener Stimmrechtsvertre-
ter). Ohne Erteilung einer entsprechenden Weisung ist die Vollmacht ungültig. Der Stimm-
rechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Wider-
sprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts 
oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Zu Anträgen, zu denen es keine mit dieser Einla-
dung bekannt gemachten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat gibt, neh-
men die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft keine Weisungen entgegen. Informationen zu 
dem von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter sowie das Formular für die entspre-
chende Bevollmächtigung sowie die Weisungserteilung ergeben sich aus den Unterlagen, die 
den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte übersandt werden, und stehen auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft (www.sygnis.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ und dem 
Stichwort „Hauptversammlung“ unter „HV 2013“ zum Download zur Verfügung. 
 
Die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
vor der Hauptversammlung sollten unter Beifügung der Eintrittskarte oder Nennung der Ein-
trittskartennummer möglichst bis spätestens zum 27. August 2013, 24.00 Uhr MESZ, und 
müssen in jedem Fall in Textform ausschließlich unter folgender Adresse, Fax-Nr. oder E-
Mail-Adresse zugehen (die Verwendung einer der genannten Übermittlungsformen genügt): 
 

SYGNIS Pharma AG  
c/o PR IM TURM HV-Service AG 

Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim  
Fax.: +49 (0) 621 - 71 77 213 

E-Mail: stimmrechtsvertretung@pr-im-turm.de 
 
Aus organisatorischen Gründen kann die Gesellschaft nicht garantieren, dass nach dem 
27. August 2013, 24.00 Uhr MESZ, unter der vorgenannten Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse eingehende Vollmachten, Widerrufe von Vollmachten, Weisungen oder Ände-
rungen von Weisungen noch berücksichtigt werden können. Es besteht aber die Möglichkeit, 
die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft, den Widerruf einer dem 
Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und Änderungen von 
Weisungen am Tag der Hauptversammlung bis kurz vor Beginn der Abstimmung an der Ein- 
und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung vorzunehmen. 
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Form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären 
bieten wir an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Haupt-
versammlung mit der Ausübung des Stimmrechts entsprechend zu bevollmächtigen.  
 
Angaben zu den Rechten der Aktionäre  
nach §§ 122 Abs. (2), 126 Abs. (1), 127, 131 AktG 
 
Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 Abs. (2) AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft 
oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuwei-
sen, dass sie für die Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von drei Monaten 
Inhaber einer ausreichenden Anzahl von Aktien sind (§§ 122 Abs. (1) Satz 3, Abs. (2) Satz 1, 
142 Abs. (2) Satz 2 AktG). Dem Eigentum steht ein Anspruch auf Übereignung gegen ein 
Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein gemäß § 53 Abs. (1) Satz 1 oder § 53b 
Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich 
(§ 70 Satz 1 AktG). Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerech-
net, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei 
Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 14 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat 
(§ 70 S. 2 AktG). Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der SYGNIS Pharma AG, Im 
Neuenheimer Feld 515, 69120 Heidelberg, zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 
30 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens Sonntag, 28. Juli 2013, 24.00 Uhr 
MESZ, zugehen.  
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit 
der Einberufung bekanntgemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäi-
schen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft 
(www.sygnis.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ und dem Stichwort „Hauptversamm-
lung“ unter „HV 2013“ zugänglich gemacht. 
 
Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. (1), 127 AktG 
 
Nach § 126 Abs. (1) AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktio-
närs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 
(1) bis (3) AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu 
machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, mithin bis Dienstag, 
13. August 2013, 24.00 Uhr MESZ, der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vor-
schlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Be-
gründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Ein Gegenan-
trag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn die Vor-
aussetzungen des § 126 Abs. (2) AktG vorliegen.  
 
Nach § 127 AktG gilt für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
oder von Abschlussprüfern § 126 AktG sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begrün-
det zu werden. Der Vorstand braucht einen Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Vorgeschla-
genen enthält. Ein Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern braucht auch dann nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn ihm keine Angaben zu den Mitgliedschaften der Vorge-
schlagenen in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beigefügt sind.  
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse zu richten (die Verwendung einer der genannten Übermittlungsformen ge-
nügt): 
 

SYGNIS Pharma AG 
c/o PR IM TURM HV-Service AG 

Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim  
Tel.: +49 (0) 621 - 70 80 71 

Fax.: +49 (0) 621 - 71 77 213 
eintrittskarte@pr-im-turm.de 

 
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig 
unter dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge werden nebst einer etwai-
gen Stellungnahme der Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Internet-
seite der Gesellschaft (www.sygnis.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ und dem Stich-
wort „Hauptversammlung“ unter „HV 2013“ zugänglich gemacht. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab 
fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn 
sie dort mündlich gestellt werden.  
 
Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne vorherige ordnungsgemäße Übermittlung an die 
Gesellschaft während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tages-
ordnungspunkten zu stellen oder Wahlvorschläge zu unterbreiten, bleibt unberührt. 
 
Auskunftsrecht nach § 131 Abs. (1) AktG  
 
Jedem Aktionär und Aktionärsvertreter ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vor-
stand und Aufsichtsrat Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die 
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist 
und nicht ein gesetzliches Recht zur Verweigerung der Auskunft besteht. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und die in den Konzernab-
schluss eingebundenen Unternehmen.  
 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 
Aussprache zu stellen. Unter den Voraussetzungen des § 131 Abs. (3) AktG ist der Vorstand 
berechtigt, die Auskunft zu verweigern. Nach § 11 Abs. (9) der Satzung kann der Vorsitzende 
das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken.  
 
Veröffentlichungen auf der Internetseite 
 
Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an können sämtliche der Hauptversamm-
lung zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen in den Geschäftsräumen der 
SYGNIS Pharma AG, Im Neuenheimer Feld 515, 69120 Heidelberg, sowie über die Internet-
seite der Gesellschaft (www.sygnis.de) unter der Rubrik „Investor Relations“ und dem Stich-
wort „Hauptversammlung“ unter „HV 2013“ eingesehen werden. Auf Verlangen übermitteln wir 
unseren Aktionären kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Die zugänglich zu machenden 
Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre der Ge-
sellschaft aus. Über die Internetseite der Gesellschaft (www.sygnis.de) unter der Rubrik „In-
vestor Relations“ und dem Stichwort „Hauptversammlung“ unter „HV 2013“ werden auch die 
Informationen nach § 124a AktG sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
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Aktionäre nach § 122 Abs. (2), § 126 Abs. (1), § 127 und § 131 Abs. (1) AktG zugänglich ge-
macht. 
 
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung auf der genannten Inter-
netseite der Gesellschaft unter der Rubrik „Investor Relations“ unter dem Stichwort „Hauptver-
sammlung“ unter „HV 2013“ bekannt gegeben. 
 
 
 
Heidelberg, im Juli 2013 
 
SYGNIS Pharma AG  
Der Vorstand 
 
 
 
Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG: 
Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte PR IM TURM HV-Service 
AG, z. Hd. Frau Krämer, Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim, Fax 0621 / 70 99 07.  
 

 


